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Coronavirus  

Übersicht aktuell geltende Massnahmen 
 
 

Informationen für Kursleitende 
 

Thema Aktuelle Massnahmen 

Einführung Zertifikatspflicht 
2G/2G+/3G für alle Kurse ab 20.12. 

Teilnehmende: Mit Zertifikat 2G/2G+/3G 

 

3G-Zertifikat und Maskenpflicht (geimpfte, genesene und 

getestete Personen) 

• Aus- und Weiterbildungen, die zu einem Abschluss führen  

• Grundkompetenz-Kurse  

• Prüfungen 

  

2G-Zertifikat und Maskenpflicht (geimpfte und genesene 

Personen) 

• Alle anderen Angebote Bildung und Kreativität 

• Alle Angebote im Angebotsfeld Gesundheit (Fitness-, 

Entspannung- und Tanzkurse) 

 

2G+ (vor weniger als 4 Monaten geimpft oder genesen, sonst 2G 

plus aktueller Negativ-Test) 

• Angebote, wo die Maske nicht getragen werden kann, z.B. 

Blasinstrumente, Aquafitness 

 

Kursleitende: ohne Zertifikat, aber mit Maske. Als Kursleitende 

benötigen Sie kein Zertifikat, Sie müssen dementsprechend jedoch 

eine Maske tragen sowie die Zertifikate der Teilnehmenden vor 

Beginn des Unterrichts überprüfen. 

Bereich Gesundheit (Fitness, Tanz, 
Entspannung) 

Mit Zertifikat 2G, mit Maske   

Basierend auf dem Entscheid des Bundesrats vom 17. Dezember 

2021 müssen ab 20.12. auch Teilnehmende in diesem Bereich eine 

Maske tragen. 

 

Kursleitende: ohne Zertifikat, mit Maske. Auch dann Maskenpflicht, 

wenn ein Zertifikat freiwillig vorgewiesen wird.  

Regelung für Kurse, wo keine 
Masken getragen werden kann 
(z.B. Alphorn, Aquafitness) 

Kann keine Maske getragen werden, so gilt neu die 2G+ Regel. Das 

heisst: Neben dem Vorweisen eines 2G Zertifikats (geimpft, genesen), 

muss zusätzlich ein negatives Testergebnis vorgewiesen werden, 

wenn die letzte Impfung mehr als vier Monate zurückliegt. 

Maskenpflicht allgemein 
(Treppenhaus, Empfänge, Toiletten 
etc.) 

In den öffentlich zugänglichen Räumen der Klubschule Migros gilt eine 

Masken- und Zertifikatspflicht. Dies gilt ab dem Betreten der 

Klubschule, also auch auf Zirkulierungsflächen wie Garderoben, 

Treppenhaus, Toiletten, beim Empfang etc.  

Mindestabstände, 
Kapazitätsbeschränkung 

Bei Kursen gelten wenn immer möglich die Mindestabstände von 

1.5m. Eine Kapazitätsbeschränkung gibt es nicht mehr. 

Konsumation in den Klubschulen • Es gilt ein allgemeines Konsumationsverbot in den Kurszimmern 

und Pausenzonen. Es ist jedoch erlaubt, in den Pausenzonen 

sitzend eine kleine Mahlzeit (z.B. ein Apfel oder ein Getränk) 

einzunehmen, wenn die Mindestabstände eingehalten werden 

• Stehend ist keine Konsumation erlaubt.  

• Ausnahme: Im Bistro Lagomio in Luzern ist die Konsumation vor 

Ort von Speisen & Getränken mit dem Vorweisen eines COVID-

Zertifikats (2G) erlaubt  
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Kontakt Bitte reiche deine Fragen per E-Mail ein: 
corona.klubschule@migrosluzern.ch  
Wir bemühen uns, möglichst schnell zu antworten.  
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